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Gemeindeverwaltung . Am Felsenkeller 2+4 . 79232 March  
 
 An der Eltern der Kinder 
 in Betreuungseinrichtungen  
 der Gemeinde March 
  
  
  

B ü r g e r m e i s t e r  
 Zuständig: Helmut Mursa 
Telefon: 07665-422-9020 
Telefax: 07665-422-9099 
Zimmer: 301 
E-Mail: helmut.mursa@march.de 
  
Aktenzeichen: 504.06 - Mu 
Datum: 15.03.2020 
  
 

 
 
Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde March zum Schutz 
vor einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus 
Einrichtung einer Notbetreuung  
 
 
Sehr geehrte Eltern der Kinder in den Marcher Betreuungseinrichtungen, 
 

der Landtag des Landes Baden-Württemberg hat in einer Sondersitzung am 13.03.2020 
beschlossen, dass ab Dienstag, 17.03.2020 alle Schulen und Kindergärten in Baden-
Württemberg geschlossen werden, um einer Infektion und der Verbreitung des 
neuartigen Corona-Virus vorzubeugen. Die Schließung gilt auch für die 
Betreuungseinrichtungen der Gemeinde March. Die Schließung ist bislang bis 
einschließlich 19.04.2020 (Ende der Osterferien) vorgesehen. 

Dies bedeutet, dass ab 17.03.2020 in March keine Betreuung der Kinder mehr 
stattfinden kann. Wir bitten daher darum, die Kinder zu Hause zu betreuen oder andere 
Betreuungsmöglichkeiten selbst zu organisieren. Bitte sorgen Sie dennoch dafür, dass 
soziale Kontakte in den nächsten Wochen nur dann stattfinden, wenn es unbedingt 
erforderlich ist. Kinder sollten nicht in Gruppen spielen, auch Erwachsene sollen 
Kontakte vermeiden. Da insbesondere ältere Menschen und Personen mit 
Vorerkrankungen (z.B. Herz-/Kreislauf, geschwächtes Immunsystem) ein erhöhtes 
Risiko für einen schweren oder gar tödlichen Krankheitsverlauf haben, sollte die 
Betreuung vor allem nicht durch Großeltern geleistet werden. 

 

Notbetreuung der Kinder: 

Entsprechend der Vorgaben des Landes wird in der Gemeinde March eine 
Notbetreuung eingerichtet. Diese kann ausschließlich von Personen in sogenannten 
systemkritischen Berufen in Anspruch genommen werden.  

 



 

 

Grundvoraussetzung ist daher, dass Sie in den folgenden Berufsfeldern arbeiten: 

- Medizinische Betreuung und Versorgung (Ärzte, Pflegekräfte, Herstellen von 
notwendigen medizinischen Produkten, Apotheken) 

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste) 
- Tätigkeit in Lebensmittelbranche (Verkauf oder Herstellung von Lebensmitteln) 
- Tätigkeit im Bereich kritischer Infrastruktur (Strom, Wasser, Energie, 

Entsorgung, ÖPNV)  

Weitere Grundvoraussetzung ist, dass die Betreuung nicht durch das andere Elternteil 
geleistet werden kann. Es müssen daher entweder beide Elternteile in den o.g. 
Berufen arbeiten oder bei Alleinerziehenden kann der andere Elternteil die Betreuung 
nicht übernehmen. 

Am Montag, 16.03.2020 werden wir in den Einrichtungen Anmeldeformulare für die 
Notbetreuung bereithalten. Sie sind ab Sonntag auch auf der Homepage der Gemeinde 
March (www.march.de/corona) abrufbar.  
Bitte melden Sie sich noch im Laufe des Montagmorgens bis 12.00 Uhr an, damit 
wir die Notbetreuung ab Dienstag, den 17.03.2020 planen können.  

Je nach Anzahl der Kinder, welche eine Notbetreuung in Anspruch nehmen wird die 
Notbetreuung zentral in einer Einrichtung stattfinden. Bei größerem Bedarf kann auch 
eine Aufteilung erfolgen, um kleine Betreuungsgruppen zu gewährleisten. Wir werden 
Ihren Bedarf so schnell wie möglich prüfen und Sie hierüber umgehend 
informieren. 

Uns ist bewusst, dass die Schließung der Schulen und Betreuungseinrichtungen 
eine besondere Herausforderung ist und Einschränkungen mit sich bringt. Um das 
Risiko einer Ansteckung mit dem Virus zu vermindern, dessen Ausbreitung zu vermeiden 
und die Gesundheitssysteme nicht zu überlasten, sind diese Maßnahmen im Augenblick 
notwendig.  

Bitte beachten Sie:  
Nicht nur Personen mit erkennbaren Krankheitszeichen wie Husten, Schnupfen 
etc. können den Virus in sich tragen. Auch Personen, bei denen es keine 
äußerlichen Symptome gibt, können Überträger sein. Auch ich, auch Sie, auch 
unsere Kinder. 

 Bitte tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass wir als solidarische Gemeinschaft diese 
Herausforderung, auch zum Schutz der Schwächeren, meistern. Für Ihr Verständnis 
und Ihre Mitwirkung bedanke ich bereits an dieser Stelle von ganzem Herzen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Helmut Mursa 
Bürgermeister 



 

 

Anmeldung zur Notbetreuung  
  
Name des Kindes/ 
der Kinder:  _____________________  _____________________ 
 
Geburtsdatum:  _____________________ 
 
Name der Eltern: _____________________ (Elternteil 1) 
 
   _____________________ (Elternteil 2) 
 
Adresse:  ______________________________________________ 
 
Telefon:  _____________________ (1) _____________________ (2),  
 
Bisherige 
Einrichtung:  _____________________ 
 
Hiermit erkläre ich  
□ (Elternteil 1), dass ich in einem systemrelevanten Beruf tätig bin und eine 
Betreuung meines Kindes/meiner Kinder benötige. 
 
Arbeitgeber:  _____________________ 
 
Tätigkeit:  _____________________ 
 
Tätigkeitsumfang: _____________________ (Vollzeit/Teilzeit) 
 
□ (Elternteil 2), dass ich in einem systemrelevanten Beruf tätig bin und eine 
Betreuung meines Kindes/meiner Kinder benötige. 
 
Arbeitgeber:  _____________________ 
 
Tätigkeit:  _____________________ 
 
Tätigkeitsumfang: _____________________ (Vollzeit/Teilzeit) 
 
□ Bei Alleinerziehenden: Ich erkläre zusätzlich, dass der andere Elternteil die 
Betreuung nicht übernehmen kann. 
 
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
Ort, Datum   Elternteil 1   Elternteil 2 
 
 


